
 

 Wasserwirtschaftsamt 
Regensburg  

   

    
 

WWA Regensburg – Landshuter Str. 59 – 93053 Regensburg 

 

R
e
c
y
c
li
n

g
p

a
p

ie
r 

a
u

s
 1

0
0
%

 A
lt

p
a
p

ie
r  

Standort 
Landshuter Str. 59 
93053 Regensburg 

Telefon 
+49 941 78009-0 
 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-r.bayern.de 

www.wwa-r.bayern.de 

 

 

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 291, Solarpark Regensburg Nord 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungspla-
nes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie folgt: 
 

1 Wasserwirtschaftliche Hinweise 

1.1 Lage im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 1, WHG. Dies sind vereinfacht alle Flächen, 
die von Gefahrenkarten für HQextrem umfasst werden abzüglich der festgesetzten 
oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete. Es besteht die entsprechende 
nachrichtliche Übernahme- und Kennzeichnungspflicht. Zum Schutz von Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden sind je nach Betroffen-
heit Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen erforderlich (§ 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
WHG). Es wird dringend empfohlen, hierfür eine Risikobeurteilung durchzuführen.   

1.2 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 
kommen.  
Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. So-
weit Starkregen- oder Sturzflutgefahrenkarten der Gemeinde, des Freistaat Bayern 
oder des Bundes vorliegen, sind diese entsprechend zu beachten und auszuwerten. 
Die Ergebnisse sind im Plan zu berücksichtigen. 
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Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwässerungs-
planung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage von 
Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Bebau-
ung). 
Die Gemeinde sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d BauGB 
treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren.  
Gemäß §37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil 
eines höher oder tiefer liegenden Grundstückes behindert, verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der 
Hochwasservorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung 
von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt wer-
den können, sind verboten.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten.“ 

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

1.3 Grundwasser 

Im Planungsgebiet muss mit Schichtwasser gerechnet werden. 
Uns liegen keine Grundwasserstandbeobachtungen im Planungsgebiet vor.  
Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn.  
Sollte wider Erwarten Grundwasser aufgeschlossen werden, ist die zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde zu benachrichtigen, um ggf. wasserrechtliche Verfahren einzuleiten. 

1.4 Altlasten und Bodenschutz  

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hin-
deuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwal-
tungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 
2 BayBodSchG).“ 

1.5 Niederschlagswasser - Bodenschutz 

  
Material:  
Von den Berührflächen der Stahlstützen mit dem Boden kann Zink in erhöhten Mengen über 
Korrosionsprozesse in den Boden gelangen. Der Zinkeintrag von verzinkten Stahlprofilen in 
den Boden wird vor allem durch dessen Feuchte und Säurestatus (pH-Wert) gesteuert. Es ist 
anzuraten, zinkfreie Materialen zu verwenden, um potentiellen Zinkeintrag in den Boden und 
/ oder Grundwasserbereich zu verhindern. Darüber hinaus lassen sich durch optimierte Ma-
terialeigenschaften die Zinkeinträge in den Boden minimieren.  
 
Abflussbildung:  
Die kinetische Energie des von den Paneelen abtropfenden Wassers ist größer, als die des 
herabfallenden Regens. An den Abtropfpunkten besteht daher eine besondere Erosionsge-
fahr. Die Module sind so zu errichten, dass das Niederschlagswasser über die gesamte Kan-
tenlänge abtropft, und nicht nur an den Eckpunkten. Bei grund- oder stauwasserbeeinfluss-
ten Böden kann die Bodenfeuchte Einfluss auf die Materialeigenschaften und auf Lösungs-
prozesse von Stoffen der Bodendübel (/Fundamente) haben. Eine dahingehende Prüfung 
sollte im Vorfeld der Baumaßnahmen stattfinden. Vor der Wahl der Gründungsart ist auf den 
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jeweiligen Flächen zuvor der Grundwasser-Flur-Abstand in Erfahrung zu bringen. Eine Ein-
bindung von Stahlprofilen in den Grundwasserkörper ist zu verhindern. 

2  Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

 

David Ipfelkofer 

Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Regensburg 

 


